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Sehr geehrter Herr Langner, 
 
auf Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 
19.07.2021 ergeht folgender 
 

Bescheid 
 

1.) Ihr Antrag auf Informationszugang wird abgelehnt. 
2.) Es werden keine Gebühren erhoben.  
 
Begründung 
1. 
In Ihrer oben genannten Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG) bitten Sie um Übersendung der 
 
„aktuellen Version der Handlungsempfehlung für die sichere 
Übermittlung der Wahlergebnisse, wie in der BPK vom 14.07.2021 
erwähnt.“. 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 IFG entscheidet über den Antrag auf 
Informationszugang die Behörde, die zur Verfügung über die begehrten 
Informationen berechtigt ist. Grundsätzlich ist immer der Urheber einer 
Information  verfügungsbefugt  und  nachfolgend  diejenige  Behörde,  die  
die Information im Rahmen der Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben 
erhoben oder geschaffen hat. 
 
Urheber der gewünschten Handlungsempfehlung für die sichere 
Übermittlung der Wahlergebnisse ist der Bundeswahlleiter. Das BSI hat 
lediglich  an  der  Erstellung  des  Anforderungskatalogs  mitgewirkt.  Der  
Zugang zu der gewünschten Information kann daher aufgrund der 
mangelnden Verfügungsberechtigung des BSI nicht gewährt werden. 
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2. 
Aufgrund der Ablehnung Ihres Antrags auf Informationszugang werden 
keine Gebühren erhoben. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Godesberger 
Allee 185 – 189, 53175 Bonn Widerspruch erhoben werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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